
 • Der Vereinsvorstand sollte sich über die Bedeutung des Themas austauschen. Dazu kann Unterstützung bei 

der zuständigen Dachorganisation63 angefordert werden. Eine Positionierung des Vorstandes ist sinnvoll, um 

die Offenheit des Sportvereins zu verdeutlichen. 

 • Es sollte ein/eine Beauftragte/-r benannt werden, der/die bereit ist, sich in das Thema Kinder-/Jugendschutz 

einzulesen, sich im Rahmen von Veranstaltungen der Verbände fortzubilden und die den Vereins-/Verbands-

mitgliedern als Vertrauensperson zur Verfügung steht. Diese Person sollte allen Vereinsmitgliedern bekannt 

sein (Vorstellung innerhalb der Sportstunden, Aushang der Kontaktdaten). Um die Beauftragten zu schützen 

hat es sich bewährt, in einem Team von mindestens zwei Personen zusammenzuarbeiten. Auf  der Suche nach 

geeigneten Personen können beispielsweise Pädagog/-innen oder Polizist/-innen aus den Reihen des Verei-

nes/ Verbandes angesprochen werden.

 • Die Beauftragten sollten Kontakt zu externen Stellen aufnehmen, um Interventionspläne abzusprechen und 

unabhängige Beratungen einholen zu können. Diese externen Stellen können zum Beispiel der Kinderschutz-

bund oder Opferschutzorganisationen sein. Viele Landessportbünde/-verbände haben hier Kontaktadressen 

und Erfahrungswerte, auf  die die Vereine zurückgreifen können.

 •

Verbandes darüber, dass Sie sich dem Thema widmen möchten und verdeutlichen Sie, dass dies auch zu 

deren Schutz geschehen soll. Holen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, indem Sie klarstellen, dass 

Sie deren Kompetenzen deutlich machen wollen. Unterstützung erhalten Sie auch hier bei Ihrem zuständigen 

Verband (Kontaktdaten unter www.dsj.de/kinderschutz). 

 • Sprechen Sie als Vorstand in Zusammenarbeit mit den Beauftragten die einzelnen Punkte des Ehrenko-

dexes mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch und vereinbaren Sie gemeinsam, dass jeder/jede 

Mitarbeiter/-in diesen unterzeichnen soll. 

 • Die gemeinsame Unterzeichnung der Ehrenkodizes können Sie für Ihren Verein öffentlichkeitswirksam be-

treiben. Zeigen Sie Ihren Mitgliedern, dass all Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Wohl der sporttrei-

benden Kinder und Jugendlichen am Herzen liegt. Auch der Dialog mit Eltern wird so unterstützt. 

 • Achten Sie als Vorstand bei Neueinstellungen darauf, das Thema Kinderschutz gegenüber dem neuen Mitar-

beiter/der neuen Mitarbeiterin zu thematisieren. Sprechen Sie den Ehrenkodex gemeinsam durch und lassen 

Sie ihn nicht als eines von vielen Blättern unter den Einstellungsunterlagen verschwinden. Sprechen Sie über 

die Vereine, in denen die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter zuvor tätig war und holen Sie sich dort Informationen: 

unter www.dsj.de/kinderschutz. Dort erfahren Sie auch, wer in Ihrem Verband für das Thema zuständig ist 

und welche Maßnahmen in Ihrem Verband getroffen werden (zum Beispiel Fortbildungsmaßnahmen oder Infor-

mationsmaterial). 

63 Mitgliedsorganisationen der Deutschen Sportjugend und des Deutschen Olympischen Sportbundes (Landessportjugenden/-bünde, Jugend-

organisationen der Spitzenverbände, Jugendorganisationen der Sportverbände mit besonderen Aufgaben) und deren Untergliederungen
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